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Die Geburtstagsfeier Friedrich Wilhelm III in
der Universität und Akademie der Künste

In dankbarer Erinnerung an ihren erhabenen Stifter
beging auch die hiesige Friedrich Wilhelms Universität das
Gedächtniß des Geburtstages König Friedrich Wilhelms III
in einem Festakte zu welchem sich eine zahlreiche glänzende
Versammlung von Professoren Stndirenden und geladenen
Ehrengästen in der Aula eingefunden hatte Gar Manchen
dessen Anwesenheit man vermißte mochte wohl die noch
nicht beendete Feier in der Akademie zurückgehalten haben

Das Katheder zeigte wieder jenen dekorativen Schmuck
grünender und blühender Pflanzen in deren Mitte sich die
Marmorbüste des König Stifters wirkungsvoll abhob
Unter dem von der akademischen Liedertafel angestimmten
Gesänge Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet und
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibet der spricht zu
dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg mein Gott
auf den ich hoffe sowie unter den üblichen akademischen
Ceremonien betraten Rektor und Professoren der Universität
die Aula woraus der ksotor MÄKnillonZ Prof Dr Hos
mann das Katheder betrat und die Festrede hielt Wer
die Straßen und öffentlichen Plätze Berlins durchwandelt,
so begann er und die schönen Denkmäler welche hier
zahlreicher als in anderen modernen Städten sich erheben
sinnend betrachtet der wird sich freuen daß neben den
Fürsten so viele andere durch Charaktergröße und geistige
Arbeit hervorragende deutsche Standbilder in Stein und
Erz gesetzt sind Eines der schönsten aber das Berlin aus
zuweisen hat hat die Pietät treuer Unterthanen in schöner
Waldanlage dem unvergeßlichen Könige in schwerer Zeit
Friedrich Wilhelm III gesetzt

An diese Stätte die nie von still bewegten Menschen
leer ist muß man sich begeben um die Gefühle der Preußen
zu ihrem Herrscherhaus zu würdigen um die tiefe freie
Verehrung zu begreifen welche wahrlich fern von aller
Idolatrie ist wie ein freches Wort sie jüngst bezeichnet hat

Wahrhaft treu und fest war dieser König welcher
ein sicherer Beweis einer tiefen Natur veredelt und
gestärkt aus dem Unglück hervorgegangen ist Nicht blos
aus dem Gebiete der materiellen Interessen hat sich die
Regierung dieses Monarchen segensreich erwiesen auch für
die Förderung des geistigen Lebens hat er Großes geleistet

In der Zeit der schwersten Bedrängniß Hat König
Friedrich Wilhelm III hochherzigen Sinnes die berliner
Universität begründet die nunmehr aus 70 Jahre zurück
blicken kann Was hat sich seitdem Alles in Staat und
Gesellschaft in Wissenschaft und Leben verändert I Unsere
Anstalt ruht noch immer auf dem Grunde auf dem sie er
richtet dem der Universalität dem der Freiheit der Wissen
schaft Und nicht blos die äußeren Satzungen haben sich
erhalten sondern auch der Geist in welchem sie erlassen
worden Es läge wohl nahe fuhr Redner dann fort heute
an der Wende des 7 Jahrzehnts ihres Bestehens einen
Rückblick auf die Geschichte unserer Universität zu werfen
in ihrem Schaffen und Wirken Aber das könnte doch nur
geschehen im Zusammenhang mit der Geschichte der Wissen

schaft in Deutschland und wer dürfte einen solchen Versuch
wagen

Selbst auf ein bestimmtes Fach beschränkt erscheint
dem Redner die Aufgabe als zu weit ausgreifend Nur
für eine Betrachtung sei es ihm gestattet die Aufmerksam
keit noch in Anspruch zu nehmen über die Bedeutung der
historischen Rechtsschule welche in Berlin hauptsächlich ihre
Begründung und Vertretung gefunden hat

Mit der dem Redner eigenen Schärfe schildert er die
Stellung der historischen Schule zur Wissenschaft wie ihr
der Ruhm gebühre die Rechtsanschauung und Methode
auf den Weg der Geschichte gewiesen in der genetischen
Entwickelung das Sein aus dem Werden begriffen zu haben
und wandte sich dann der Frage zu wie sich die historische
Schule zur Gesetzgebung gestellt habe In dieser Beziehung
ist sie am heftigsten angefochten worden und in der That
hat sie sich nicht zu dem Gedanken erheben können daß
der freien Thätigkeit des menschlichen Geistes auch auf dem
Gebiete der Gesetzgebung eine feste Schranke gesetzt ist und
daß das größere oder geringere Maß der Energie in der
Gesetzgebung durch die Anforderungen der Ethik sowie des
politischen und wirthschaftlichen Bedürfnisses bedingt ist

Andererseits hat freilich auch die ablehnende Haltung
der historischen Schule gegen eine zu stürmisch betriebene
Thätigkeit der Gesetzgebung heilsame Folgen gehabt und es
wäre wohl berechtigt gewesen wenn man diese Warnung
nach verschiedenen Seiten hin auch in späterer Zeit besser
beachtet hätte So sehr sich Redner selbst dieser An
schauung hinzuneigen schien so angenehm berührte es ihn
daß das deutsche Reich nunmehr an eine schwere aber
nöthige Aufgabe herangetreten sei an die Kodifikation des
bürgerlichen Rechtes

Mit dem Wunsche daß der erste Entwurf bevor Wei
teres geschehe veröffentlicht werde damit hier die Kritik
frei walte endete der Redner

Die Feier schloß mit dem Gesänge Herr ich habe
lieb die Stätte deines Hauses und den Ort wo deine
Ehre wohnt

Die königliche Akademie der Künste feierte den Ge
burtstag des Königs Friedrich Wilhelm III durch eine
öffentliche Sitzung die am Dienstag Mittag 12 Uhr
in dem mit den Büsten des Kaisers und König Friedrich
Wilhelms III geschmückten langen Saale des Akademie
gebäudes stattfand Nach Eröffnung der Sitzung ergriff
der ständige Sekretär geh Rath Zöllner das Wort zur Er

stattung des Jahresberichtes Wie alljährlich so führte
er aus hat sich auch diesmal die Akademie der Künste zu
einer Festsitzung versammelt um der dankbaren Erinnerung
an einen Fürsten Ausdruck zu geben dessen huldvoller Für
sorge die Akademie neue grundlegende Einrichtungen ver
dankt Wie der König sein in den Zeiten schwerster Be
drängniß gesprochenes echt königliches Wort Der Staat
muß durch geistige Kräfte ersetzen was er an physischen
verloren hat durch eine Reihe segensreicher Schöpfungen
aus dem Gebiete der Wissenschaft wie der Kunst einlöste
davon hat das soeben in dem benachbarten Kunsttempel ge
feierte Erinnerungsfest ein beredtes Zeugniß abgelegt Da
für tritt auch die Geschichte unserer Akademie bestätigend
ein Redner ging nunmehr zur speziellen Berichterstattung
über In dem Personalbestand der Akademie ist insofern
eine Veränderung eingetreten als an Stelle des ausgeschie
denen Professors Schneider Professor Blumner zum Se
nats Mitglied erwählt und diese Wahl seitens des Ministers
bestätigt wurde Aus dem Kreise ihrer ordentlichen Mit
glieder verlor die Akademie durch den Tod während des
letzten Jahres vier einheimische und sechs auswärtige Mit
glieder den Professor Emil Wolfs in Rom seit 1832
Mitglied den Hofkapellmeister Carl Eckert Mitglied seit
1875 den Bildhauer Professor Steinhäuser in Karlsruhe
Mitglied seit 1847 Anselm Feuerbach in Venedig Mit

glied seit 1874 den Kupferstecher Joses Caspar in Berlin
Mitglied seit 1837 den geh Regiernngs und Baurath

Gustav Eberhard Mitglied seit 1869 den Professor Theo
dor Gudin in Boulogne Mitglied seit 1837 den Professor
Carl Herrmann in Berlin Mitglied seit 1869 Professor
Lessing in Karlsruhe Mitglied seit 1832 und den geh
Oberhosbanrath Strack in Berlin Mitglied seit 1849
Diesen Verlusten gegenüber haben die Neuwahlen der Aka
demie den Staatsministex Dr Falk als Ehrenmitglied und
die Maler Professor Knille Professor Gräs Professor Thu
mann Werner den Bildhauer Professor Schaper und den
Architekten v Großheim als ordentliche Mitglieder zuge
führt Die Akademie der bildenden Künste zählte im Win
tersemester 229 im Sommersemester 191 Schüler An
Stelle des nach Frankfurt übergesiedelten Architekten Lntzmer

trat Architekt Kühn als Leiter der Klasse für Ornamenten
lehre ein Die Kunst und Gewerbeschule wurde im Win
tersemester von 641 im Sommersemester von 542 Schülern
besucht gegen 585 bezw 462 im Vorjahre An Unter
richtskarten wurden ausgegeben im ersten Semester 849
im zweiten 716 Die Hochschule sür Musik Abtheilung
sür musikalische Komposition wies im Winter 30 im Som
mer 27 Schüler auf während die Abtheilung sür aus
übende Tonkunst im Winter 237 im Sommer 218 Schüler
zählte An Berndals Stelle wurde I r Schwarz mit dem
deklamatorischen Unterricht betraut Die Gefammtzahl der
zur 53 Kunstausstellung eingesandten Kunstwerke belies sich
aus 1250 gegen 1266 im Vorjahr Von ihnen gelangten
zur Ausstellung 879 gegen 1116 im Vorjahr Die Zahl
der zahlenden Besucher betrug 102 486 gegen 95473 im
Vorjahr Verkaust wurden 123 Kunstwerke zum Gesammt
betrag von 153 482 gegen 132 zu 168 690 im
Vorjahr Es erfolgte sodann die Bekanntmachung des Er
gebnisses der diesjährigen Preisbewerbungen Zu der sür
für das Fach der Geschichtsmalerei bestimmten Konkurrenz
um den großen Staatspreis sür die als Thema Aeneas
erzählt Dido seine Schicksale gewählt war hatten sich sieben
Bewerber gemeldet von denen nach Vorprüfung zur Lösung
der Ausgabe vier zugelassen wurden deren Arbeiten jedoch
nicht prämiirungswürdig befunden wurden Zur Bewerbung
um den Michael Beerschen Preis erster Stiftung sür Maler
jüdischer Religion hatte sich Niemand gemeldet Den Mi
chael Beerschen Preis zweiter Stiftung sür Bildhauer er
hielt von fünf Bewerbern Ernst Wägener aus Gehrden für
seinen Knaben mit dem Helm den Preis der v Rohr
schen Stiftung gleichfalls diesmal für Bildhauer Martin
Wolfs aus Berlin der Sohn A Wolffs für sein Simson
Relies Die Vertheiluug von Prämien an die Schüler
der Akademie und der Kunstschule schloß die Sitzung B T

Allgemeinnütziges ans dem Gebiete des
Patentwesens

VI
Licenzen und Licenzzwang

von
Otto Sack Civil Ingenieur und Patentanwalt

Plagwitz Leipzig
Bei der Verwerthung von Patenten giebt es verschie

dene einzuschlagende Wege Entweder behält der Erfinder
die Fabrikation und den Vertrieb des Objektes für sich oder
er beschränkt sich auf die Fabrikation und überläßt andern
den Verkauf

Viele Erfinder sind meistens nicht in der Lage selbst
fabriziren zu können weshalb sie gezwungen sind sich mit
Andern zum Zweck der Verwerthung des Patentes in Ver
bindung zu setzen Es geschieht dies entweder durch Ueber
gabe des Alleinfabrikationsrechtes oder durch Gewährung von
Licenzen Licenzen sind Fabrikations oder Benutzungsberech
tigungen die von dem Patentinhaber gegen eine bestimmte
Summe oder Taxe an verschiedene Personen ertheilt wer
den so daß im event Falle jede Licenz auf einen bestimmten
Bezirk eingeschränkt ist Obwohl in manchen Fällen die
Licenzertheilnng sehr gut angebracht ist z B bei chemischen
Verfahren Hüttenprozessen und Aehnlichen so ist sie in Be
zug auf pateutirte marktfertige Gegenstände nicht so einfach
als die Übertragung der Alleinfabrikation im ganzen deut
schen Reich auf eine Fabrik Der Patentinhaber hat in

einem solchen Falle bei der Ertheilnng mehrerer Licenzen
nicht nur mit verschiedenen Fabrikanten Verbindungen an
zuknüpfen sondern er muß die Wahl auch so treffen und
seine Verträge derart abfassen daß die Licenznachbarn gegen
seitig nicht kollidiren indem durch die Presse die Bekannt
machung des einen auch ins Gebiet des andern gelangen
kann und dadurch Unzuträglichkeiten entstehen

Ferner ist zu berücksichtigen daß das zu liefernde Pro
dukt je nach den Einrichtungen des betreffenden Fabrikanten
und Licenzinhaber verschieden sein kann da möglicher Weise
das Patent bei Diesem oder Jenem die Anschauung erweckt
daß er nur oberflächlich und mangelhaft gearbeitetes Fabrikat
zu liefern brauche weil doch jeder gezwungen sei von ihm
zu kaufen wodurch der Werth des Objektes sehr verlieren
kann und dem Patentinhaber indirekt nur Schaden zuge
fügt wird

Im Allgemeinen ist anzunehmen daß die Licenzabgabe
sich verhältnißmäßig wenig einbürgern wird da sie eigent
lich wie bereits angeführt nur chemischen Prozessen und
Verfahren c eine vortheilhafte Anwendung gestattet

s 11 des Patentgesetzes enthält die Bestimmung des
sogenannten Licenzzwanges wonach der Erfinder gesetzlich
gezwungen werden kann Dritten die Fabrikation gegen an
gemessene Entschädigung abzutreten Der Gesetzparagraph
ist anscheinend für den Erfinder sehr gefährlich jedoch soll
durch ihn nur verhindert werden daß Erfindungsobjekte
die im öffentlichen Interesse eine allgemeine Verbreitung
erfordern von dem betreffenden Patentinhaber nicht zum
Zweck abnormer Preissteigerung zurückgehalten oder die
Herstellung des Objektes in beschränktem den allgemeinen
Ansprüchen nicht genügendem Maße getrieben wird was
z B bei mittellosen Erfindern der Fall sein könnte

Der Licenzzwaug wird selten angewendet werden da
erstens das öffentliche Interesse nur sehr schwer in solchem
Maße durch die Zurückhaltung von etwas Neuem und wenig
Eingeführten in Anspruch genommen wird zweitens auch
für den Erfinder kein Grund vorhanden ist sich zur Fabri
kationsrechtabgabe zwingen zu laffen da er selbst falls
mittellos bei einem guten Patent ohne Mühe Kapitalisten
finden kann um sein Patent vortheilhaft ausnützen zu
können

Es ist durch den Licenzzwang nur einer gewissen Mög
lichkeit vorgebeugt in keiner Weise aber ein gesetzliches Mit
tel geschaffen welches dritte Personen berechtigen
könnte Patentinhaber zur Abgabe von Fabri
kationsrechten zu zwingen sondern es muß stets
erst das öffentliche Interesse nachgewiesen sein und
kann dann erst der Licenzzwang beantragt werden
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l Seegang leicht 2 Seegang leicht Thau Gestern
ferner Donner Staubregen Abends Staubregen Nachts
Regen Gestern Regen Vormittags und Abends feiner Regen

Nachmittags oft Donner und Regen Nachmittags und Nachts
Regen Nachmittags Gewitter und Regen

Skala für die Windstärke 1 leiser Zug 2 leicht
3 schwach 4 mäßig 5 frisch 6 stark 7 steif
8 stürmisch 9 Sturm 10 starker Sturm 11 heftiger
Sturm 12 Orkan

Uebersicht der Witterung
Nach ziemlich allgemeinem geringen Steigen des Barometers

wird die Lustbewegung hauptsächlich durch eine Abreite von Lappland
bis Mr Türkei Ach erstreckende Furche niederen Druckes bestimmt
und ist über sast ganz Europa sehr unbedeutend nur im südlichen
Frankreich weht srischer Nordwest Fast überall ist Regen gefallen
wenn auch in mäßiger Menge und in Ostdeutschland wurden elek
trische Entladungen beobachtet Ueber Frankreich und Süddeutschland
ist es noch kühler im östlichen Centraleuropa etwas wärmer geworben

R A 1 Deutsche Seewarte
Repertoire der Theater in Leipzig

Donnerstag den 5 August
Neues Theater Der Alte vom Berge Schau

spiel in 1 Aufzuge Die Bekenntnisse Lustspiel in
3 Akten

Altes Theater Geschlossen



Beklinntmachmlg
Nachstehende den Verkehr mit Giftwaaren betreffende im Amtsblatt der königlichen

Regierung zu Merseburg von 1879 Seite 154 veröffentlichte Polizei Verordnung wird hier
durch mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht daß der Z 1 dieser Verordnung die zum
Abdruck gebrachte Fassung durch die Oberpräsidial Bekanntmachung vom 17 Mai cr Amts
blatt Seite 209 erhalten hat

Halle a/S den 1 August 1880 Die Polizei Verwaltung
Polizei Verordnung

Auf Grund des H 76 der Provinzial Ordnung vom 29 Juni 1875 verordne ich
unter Zustimmung des Provinzial Rathes gemäß den ZZ 6 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 für den Umfang der Provinz Sachsen was folgt

I Berechtigung zum Handel mit Giften
Z 1 Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß zum Handel mit Giften außer

in Ausübung des Apothekergewerbes hat der Kreis Stadt Ausschuß und in den zu einem
Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der Magistrat zu beschließen

Z 2 Für den Großhandel ist der Debit aller Arten von Gistwaren zulässig Für
den Kleinhandel sind nur die von der Industrie zu gewerblichen Zwecken verwendeten Gift
waaren zuzulassen Der Vertrieb der ausschließlich oder vorzugsweise zu Heilzwecken dienen
den in dem Verzeichnisse L zur Reichsveroronung vom 4 Januar 1875 betreffend den Ver
kehr mit Arzneimitteln aufgeführten Gifte bleibt lediglich auf die Apotheken beschränkt

Z 3 Der Handel mit Giften oder giftigen Stoffen im Umherziehen ist nicht gestattet
H 4 Bezüglich des Betriebes des Kammerjäger Gewerbes verbleibt es bei den Be

stimmungen in den Polizeiverordnungen der königlichen Regierungen zu Magdeburg vom
28 Mai 1870 Amtsblatt S 136 zu Merseburg vom 11 Juni 1870 Amtsblatt S 145
und zu Erfurt vom 3 Juni 1870 Amtsblatt S 121

II Aufbewahrung der Giftwaaren
5 Die in der Anlage I Lud 1 3 namhaft gemachten Gifte und alle andere

denselben gleichwirkende Stoffe dürfen von den zum Handel mit Gift befugten Personen nur
in einem lediglich zu diesem Zweck bestimmten verschlossenen Borrathsraume Giftkammer in
festen Gesäßen aufbewahrt werden Die Gefäße welche die Gifte enthalten sind in ver
schlossenen Behälmissen und zwar so aufzustellen daß jede der 3 Kategorien der Gifte welche
in der Anlage I unter 1 bis 3 bezeichnet sind in einem besonderen verschlossenen Behältnisse
aufgestellt wird Die Thür eines jeden dieser d rei Behältnisse muß an ihrer äußern Fläche
die Signatur Gift tragen Der Phosphor Nr 4 der Anlage I ist in Gefäßen von
starkem Glase mit Glasstöpsel unter Wasser aufzubewahren Die Gläser müssen mit Sand
umschüttet in Kapseln aus Eisenblech stehend in einem feuersicheren verschlossenen Behältniß
im Keller aufbewahrt werden

s 6 Für jede der in der Anlage I unter 1 bis 3 bezeichneten Kategorien sind
besondere in den betreffenden Behältnissen aufzubewahrende Gewichte und Dispensir Geräth
schaften zu halten Von letzteren sind die Waagsschalen und Löffel den genannten Kategorien
entsprechend aä 1 iWloiäs g/1 2 3 Nsr zuris 1ig, zu signiren

tz 7 Die in der Anlage II aufgeführten sogenannten indirekten Gifte und alle
übrigen Stoffe von gleich heftiger Wirkung müssen sowohl in den Lager wie in den Ver
kaufsräumen wohlgeordnet und von den übrigen Waarenbeständen durchaus getrennt in be
sonderen verschlossenen Schränken oder Verschlügen zusammengestellt in festen Gefäßen auf
bewahrt werden

s 8 Als Aufbewahrungsgefäße für alle in den Anlagen I und II genannten Stoffe
dürfen je nach der Art derselben nur solche aus Holz Porzellan Steingut Glas oder Blech
mit gut schließenden Deckeln oder Stöpseln benutzt werden Diese Gefäße müssen mit einer
dem Inhalte entsprechenden in Oelsarbe ausgeführten oder eingebrannten Signatur versehen
sein Die Farbe der Signaturen für die direkten Gifte Anlage I und für die indirekten
Gifte Anlage II muß sowohl von der aller anderen Signaturen wie unter sich ver
schieden sein

III Berabfolgnng der Gifte
Z 9 Die Verabfolgung der in der Anlage I bezeichneten Gifte ist nur gegen Ein

lieferung eines ordnungsmäßigen Giftscheines Anlage III gestattet Diese Vorschrift ist
auch von Großhändlern und Fabrikanten giftiger Waaren zu beobachten jedoch mit der Maß
gabe daß bei schriftlich eingehenden Bestellungen auf die erwähnten Giftwaaren die Einliefe
rung eines Gutscheines nicht erforderlich ist sofern die Bestellbriefe als Beläge des zu füh
renden Giftbuches ordnungsmäßig aufbewahrt werden

H 10 Die eingehenden Giftscheine müssen von den Verkäufern nummerirt in ein
Giftbuch eingetragen und sorgfältig aufbewahrt auch niemals früher als nach Verlauf von
10 Jahren kassirt werden

Z 11 Das Giftbuch muß die Nummer und das Datum jedes Giftscheines resp
Bestellbriefes den Namen Stand und Wohnort des Empfängers die Art und das Quan
tum des verabfolgten Giftes und die Angabe über davon zu machenden Gebrauch enthalten

Z 12 Sowie die Gifte nur von dem Inhaber oder Vorsteher des Geschäfts oder
bei dessen Verhinderung von dem stellvertretenden Handlnngsgehülsen nicht aber von Lehr
lingen verabfolgt werden sollen so dürfen dieselben auch an Niemand anders als an Apo
theker Händler und Droguisten ferner an Fabrikanten Künstler und Gewerbtreibende die
solche Waaren zu ihren gewerblichen Zwecken bedürfen und dem Verkäufer als zuverlässig
bekannt sind verkaust werden Die zur Vertilgung von Ungeziefer dienenden Zubereitungen
der Gifte dürfen auch an andere Personen welche dem Verkäufer als zuverlässig bekannt
oder durch ein Zeugniß der Ortsbehörde ihres Wohnorts in den größeren Städten der
zuständigen Polizei Kommissarien legitimirt sind gegen Giftschein abgelassen werden

F 13 Der sogenannte weiße Arsenik darf nur zum Vertilgen der Ratten und
Mäuse oder anderer schädlicher Thiere und zwar niemals rein sondern nur in Vermischung
mit 1 Theil frisch geglühtem Kienruß 1 Theil Saftgrün und 24 Theile Arsenik abgegeben
werden Das sogenannte Fliegenpapier muß durch ausgedruckte Stempel auf jedem Blatte
als solches und mit dem Worte Gift bezeichnet fein Vergiftetes Getreide darf nur wenn
es mit einer in die Augen fallenden von der natürlichen stark abweichenden und dauernden
Farbe gefärbt ist abgegeben werden

Z 14 Von den Stoffen der Anlage II dürfen concentrirte Schwefelsäure Vitriolöl
Oleum concentrirte Salpetersäure Scheidewasfer concentrirte Salzsäure und concentrirte
Aetzlauge Flaschenlauge Pfundlauge in kleinen Quantitäten d h in Mengen von weniger
als einem Pfunde nur gegen Giftschein in starken fest verstöpselten verbundenen und signirten
Gefäßen verabfolgt werden In verdünntem mit mindestens 5 Theilen Waffer auf 1 Theil
Säure oder Lauge gemischtem Zustande dürfen diese Säuren und Lauge in jeder beliebigen
Menge ohne Legitimation des Käufers verkauft werden Alle übrigen Stoffe der Anlage II
dürfen zwar ohne Giftschein aber unter Beobachtung der in s 12 gegebenen Vorschriften
verabfolgt werden

Z 15 Die Verpackung und angemessene Bezeichnung der Stoffe der Anlage I
behufs des Verkaufs muß in der Giftkammer geschehen Diese Gifte dürfen nur in dichten
und festen Behältnissen von Holz oder Steingut verabreicht werden Die Behältnisse sind
außerdem sorgfältig zu verbinden zu versiegeln mit dem Namen des Empfängers der Be
zeichnung des Inhalts und außerdem mit der Aufschrist Gift zu versehen Die arsenik
haltigen Farben können beim Debit im Orte auch in doppelten Hüllen von gut geleimtem
starken Papier und vergiftetes Getreide in dichten Säcken verabfolgt werden Die Hüllen
und Säcke müssen aber ebenfalls umschnürt versiegelt und wie vorstehend signirt werden
Fliegenpapier darf lose verabfolgt werden

IV Beaufsichtigung und Strafbestimmungen
s 16 Der Gifthandel ist der Beaufsichtigung durch die Ortspolizeibehörden und

durch die königlichen Medizinalbeamten unterworfen
s 17 Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt oder den durch diese

Verordnungen ihm auferlegten Verpflichtungen nachzukommen unterläßt wird sofern er nicht
nach den gesetzlichen Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt hat mit Geldstrafe bis zu
30 oder mit entsprechender Haft bestraft Diese Polizei Verordnung tritt mit dem i Jult
1879 in Kraft Von da ab treten die in der Provinz über die Ausbewahrung und

Verabfolgung der Giftwaaren bestehenden Polizei Vorschriften für die Droguen und Ma
terialwaarengeschäfte außer Geltung

Magdeburg den 20 März 1879
Der Oberpräsident der Provinz Sachsen

Anlage i Berzeichnifzder direkten Gifte welche nur in besonderen abgeschlossenen Räumen Gift
lammeru ausbewahrt werden dürfen

1 l zg Ioiäs und deren Salze oomtm troxin Ooniin Di italin
Vsratrin und ähnliche aimts Blausäure und deren Salze blau

sänrehaltige Stoffe U ärarA rum z g,ng,tum Cyan Quecksilber Xgliuiu o/a,ng tum
Chankali iuoum o g ns tum Cyanzink Olsum ÄM äslarum aötksrsum Bitter

mandelöl Visum Ikuroosrasi astlmrsum Kirschlorbeeröl
2 rssinoklia Arsen und dessen Verbindungen Scherbenkobalt Fliegenstein oiäam

krssmoosum arsenige Säure oiäum arssnioieum Arsensäure kulvis arssm
oosus vosmll Cosme sches Pulver Arsenhaltige Farben urixiAmsnwm Oper
ment ksalKtu Rauschgelb Schweinfurter Schwedisches Scheelsches Wiener
Kaiser Mitis oder Papagei Grün arsenikhaltige Anilin Farben u s w Zum
Vertilgen von Ungeziefer mit Arsen bereitete Mittel wie Fliegenpapier Fliegen
wasser und dergl

3 Nsrourig Iig Quecksilber Verbindungen U ärgrA rum biMoratum eorrosivnm
ätzendes Quecksilberchlorid oder Sublimat U ärarA rum d oäatum rudrum
rothes Quecksilber Jodit U/ärg,rK rum tigvuiu gelbes Jodquecksilber

U ärs r rnm xrg soixitg tum gibum weißer Quecksilber Präcipitat R ärar rum
nitrioum ox äulktum Salpetersaures Quecksilber Oxydul U ärg rA rum ox äg,
tum rubrum rothes Quecksilberoxyd oder rother Präcipitat IIvärgi Avrum oxz
äg,tum via iiumiäg xg rg tum Präcipitirtes Quecksilberoxyd I urxstkum Minerals
Basischschwefelsaures Quecksilberoxyd

4 l lwsxkor und die zum Vertilgen von Ungeziefer damit zubereiteten Gifte

Anlage ii Verzeichnisder heftig wirkenden Stoffe welche von den übrigen abzusondern und
vorsichtig aufzubewahren sind

1 Alkalien und Laugen Xalium Xgli og ustioum iusum Aetzkali I uor kgli ogu
stivi Aetzkali Lange Natrium Natrum saustioum Aetznatron I uor Vatri
esustioi Aetznatron Lauge

2 loslmäs und deren Salze Loäsin Uorxbin Ugrsotiu stv
3 utimomgiig Spießglanz Präparate I uor stibii zklorg ti Spießglanzbutter

Ig rtg,rus stibigtus Brechweinstein
4 Bleipräparate und bleihaltige Farben lä uor xlumbi sudasstioi Bleiessig

ktumkum aostioum Bleizucker lumimm oäatum Jodblei Osrussg Bleiweiß
I itdgrA rum Bleiglätte Silberglätte oder Massicot Nimum Mennige klumkum
obromivum Chromsaures Bleioxyd Bleigelb Chromgelb Chromorange oder
Chromroth

5 Lrom und dessen Verbindungen wie Xs Iium bromatam Bromkali u A
6 Ls 6mium Verbindungen Liaämium oxväs tum Cadmiumoxyd Oämium oardo

moum K ärooliloratum sulkurloum kohlensaures salzsaures schwefelsaures Cad
miumoxyd

7 Droguen und die aus denselben bereiteten Essige Extracte Pulver Säfte Tinctnren
Weine ug os räig Elephantenläuse ug gm Käg lg rum amgrarum Bitterman
delwasser L iug ig uroesrg si Kirschlorbeerwasser Oautkariäss Spanische Fliegen
Ls räol Oklorotormium Chloroform Morittum ii äratum oi stallisg tum Chlo
ralhydrat Luxtwrbium g,bg sg Ig,i g,riog Calabar Bohne 8t lKllg tü
Jgnatius Bohne I oiig LsIIg äoimgs Tollkirschenblätter olig Digitalis Finger

Hut Blätter olig U oss gmi Bilsenkraut o1ia Strgmmouii Stechapfelblätter
oiig loxiooäsnäri Giftfumach Blätter b rustus Ooloo/ntiMis Coloquinten
r iotug 8s,l g,äiIlÄ z Sabadillsamen Gummigutt Uorks oomti Eisen

hut Kraut Uörbg oiontÄö virosas Wasserschierling Usrda Lomi Schierlings
kraut Usrds Frg,tiolas Gottesgnadenkraut Xrsosotum Kreosot Natruin
8g,ntonicmm Santonin Natron MtrobsnMum Mirban Oel Olöum kadinae
Sadebanm Oel Oisum sinaxis Sensöl Oxmm Oxslinm Kleesalz ü aäix Lvlla
äonnas Belladonnawurzel ÜeUsdoi i virläis Grüne Nieswurzel Naäix
Ixkos ong,nlig,ö Brechwurzel kiÜ 2üms Veratri Weiße Nieswurzel 8s ntomimm
Santonin 8smsn dooonll Inäioi Kockelskörner Lsmön Oolobioi Zeitlosen

Samen Nömsn U c so Ämi Bilsen Samen Lsmsn Strammomi Stechapfel Samen
Lsmsn Ltr okm Krähenaugen 8ummits tss Ls bivg 8 Sadebaum Spitzen LudölÄ
L czoniti Eifenhut Knollen lubsrg Jalagen Knollen

8 Goldsalze nrum oklorg,tum Chlorgold uro Mtrium Morktnm Chlorgold
Natrium

9 Jod und seine Präparate loällm Jod srrum ks cedg rg tum Zucker
haltiges Jodeisen oäotormium Jodoform Xgliuiu äs wm Jodkalium Kultur

oäatum Jodschwefel
10 Kupfersalze und knpserhaltige Farben sru o Grünspan Ouxrum aostivum Cry

stallisirter Grünspan Luxrum glummatum Knpseratann Ouxrum ox äatum
Kupferoxyd Ouxrum sulturloum Kupfervitriol Liuxrum sulknrium Ämoniatum

11 Quecksilbersalze U ärarZ rum oklorg wm mits Kalomel U Ärarss rum otilorgtuiu
mitö vg xors xaratum durch Dampf bereitetes Quecksilberchlorid U ärar rum xlios
pliorioum Phosphorsaures Quecksilberoxyd II/clrgr rum disulturioum doppelt
schwefelsaures Quecksilberoxyd

12 Säuren viäum vardolieum Karbolsäure oiäum okromioum Chromsäure
oi6um k ärookloriouiu Salzsäure L oiäum mtrioum Salpetersäure Scheide

wasser oiäum oxs licum Kleesäure eiäum xiorinioum Pikrinsäure oiäum
sullurionm Schwefelsäure Vitriolöl

13 Silbersalze rZsntum s LStieum Essigsaures Silberoxyd r sntum uitrieum
Höllenstein r öntum nitrioum oum Xgli nitrico Salpeterhaltiger Höllenstein
,rAsntnmjoIüorg tum Chlorstlber rKLntum sulkurionm Schwefelsaures Silberoxyd

14 Zinksalze Ainonm gostienm Essigsaures Zinkoxyd Aneum odlorÄtum Chlorzink
ineum laotioum Milchsaures Zinkoxyd iuouin sulkoog rdo1ioum Carbolschwesel

saures Zinkoxyd inoum sulkurionm Zinkvitriol Anoum Vg Isrisuivuill Baldrian
saures Zinkoxyd

15 Zinnsalze 8tg imum odlorg tum lumans Zinnchloryd Zinngeist Ldgunum oklora
tum orMaIIiss tum Chlorzinn Zinnsalz Ltannnm g mmoniaczg tum eklorgwm
Zinksalz

Anlage III
Ich U U bezeuge hiermit von dem Kaufmann Drogmsten an dem heutigen

Tage Name und Gewicht des Giftes welches ich zu dem und dem Gebrauche anwenden
will wohlverwahrt in Empfang genommen zu haben verspreche solches wohl in Acht nehmen
und für allen durch erwiesene Fahrlässigkeit entstehenden Schaden einstehen zu wollen

Ort und Datum RTitel Gewerbestand

Polizei Verordnung
das Verbot der Anwendung arseuikhaltiger Farben betreffend

Unter Aufhebung unserer Polizei Verordnung vom 19 Juli 1850 Amtsblatt pro 1850
Seite 188 und vom 31 März 1851 Amtsblatt pro 1851 wird auf Grund des ß 11
des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 die Anwendung arsenikhaltiger
Farben namentlich der grünen arsenikhaltiger Kupferfarbe zur Bereitung von Tapeten
Fensterrouleauxzeugen bunten Papieren künstlichen Blumen Spielzeugen sowie von allen zum
Gebrauche von Menschen bestimmten Gegenständen zum Tünchen der Zimmer und ebenso
das Halten derartig gefärbter Gegenstände auf den Lagern der Fabrikanten und Händler bei
einer Geldstrafe bis zu 30 resp verhältnißmäßiger Hast verboten

Merseburg den 31 Dezember 1875 Königl Regierung Abtheil des Innern
Für den redactionellen TheT verantwortlich C Bobardt in Halle Expedition im Waisenhause Buchdruckerei des Waisenhauses
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